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(54) Kunststofffolienverpackung mit Etikett und Verpackungsmaschine und Verfahren zur 
kontinuierlichen Herstellung solcher Kunststofffolienverpackungen

(57) Die Erfindung betrifft eine Verpackungsmaschi-
ne (1) und ein Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung
von Kunststofffolienverpackungen (2) mit einer Peel-Off

Zone (8) (Abziehzone) und einem Etikett (9), wobei das
Etikett (9) auf die Peel-Off Zone (8) der abziehbaren Folie
aufgebracht ist, und eine Kunststofffolienverpackung (2)
mit einem solchen Etikett (9).
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Beschreibung

[0001] Gegenstand der Erfindung ist eine Verpak-
kungsmaschine und ein Verfahren zur kontinuierlichen
Herstellung von Kunststofffolienverpackungen mit einer
Peel-Off Zone (Abziehzone) und einem Etikett, wobei
das Etikett auf die Peel-Off Zone der abziehbaren Folie
aufgebracht ist, und eine Kunststofffolienverpackung mit
einem solchen Etikett.
[0002] Kunststofffolienverpackungen bestehen häufig
aus zwei zusammengeführten Folien. Derartige Folien
werden auf Verpackungsmaschinen in der Regel in Form
von Folienbahnen verarbeitet. Hierzu werden die Folien-
bahnen in Fördermitteln geführt und von Schneidwerk-
zeugen in definierte Folienabschnitte unterteilt. Derartige
erfindungsgemäße Verpackungen aus einer in Mulden
geformten Unterfolie, in die Mulde eingebrachtem Ver-
packungsgut und einer auf der Mulde gesiegelten Ober-
folie selbst sind seit langem bekannt. Diese werden auf
Tiefziehverpackungsmaschinen erstellt.
[0003] Verpackungsgüter, insbesondere Lebensmit-
tel, werden dem Verbraucher heutzutage immer öfter in
Kunststoffverpackungen zum Verkauf angeboten. Diese
Kunststoffverpackungen weisen eine Verpackungsmul-
de auf, in der sich das Verpackungsgut befindet und von
zumindest zwei Kunststofffolien eingeschlossen ist. Oft-
mals weisen diese Verpackungen jedoch den Nachteil
auf, dass die gesiegelten Deckelfolien mit der Hand nur
schwer zu öffnen sind. Zudem kann das Produkt bei ruck-
artigem Entfernen der Deckelfolie aus der Verpackungs-
mulde rutschen oder rausfallen. Überdies ist die abzieh-
bare Folie schlecht greifbar, weil die Folien die Eigen-
schaft haben aneinander zu haften, z.B. durch statische
Aufladung, Feuchtigkeit oder Kaltverschweißen durch
Schneidvorrichtungen. Auch die häufig verwendeten
Peel-Off Ecken schaffen hier keine Erleichterung und
sind insbesondere von älteren Menschen häufig schwie-
rig ergreifbar.
[0004] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung ei-
nen leichteren Zugriff auf die abziehbare Folie zu schaf-
fen und Kunststofffolien mit einer solchen Arbeitserleich-
terung mittels einer kontinuierlich arbeitenden Verpak-
kungsmaschine bereitzustellen.
[0005] Die Aufgabe ist gelöst durch den Gegenstand
der unabhängigen Patentansprüche, bevorzugte Ausge-
staltungen sind Gegenstand der Unteransprüche oder
nachfolgend beschrieben.
[0006] In derartigen Verpackungsmaschinen wird die
Unterfolie von einer Rolle abgezogen und taktweise mit
einer Folientransportkette, auch als Kluppenkette oder
Klammerkette bezeichnet, transportiert. In der ggf. vor-
handenen Formstation werden aus der flachen Unterfolie
Mulden geformt. In diese Mulden werden Verpackungs-
produkte manuell oder automatisch eingelegt. Nach der
Bestückung mit den Verpackungsprodukten wird die
Oberfolie hinzugefügt, die in einer Siegelstation auf die
Unterfolie aufgesiegelt wird, um so abgeschlossene Be-
hältnisse zu schaffen. Die Oberfolie zum Verschließen

der Packungen wird von oben her an die Unterfolie her-
angeführt und liegt nachfolgend parallel auf der Unterfo-
lie auf, um zum Siegelwerkzeug geführt zu werden. Das
Aufsiegeln erfolgt auf die im Wesentlichen ebenen Rän-
der, die die ausgeformten Mulden der Unterfolie umge-
ben. Sind mehre Produktlagen gewünscht, können auch
mehrere Oberfolien zugeführt werden, jeweils vor einer
Siegelstation.
[0007] Die vorliegende Erfindung betrifft nach einer
Ausgestaltung eine Kunststoffverpackung mit einer Peel-
Off Zone aus einer Verpackungsmulde und mindestens
einer ersten und einer zweiten Folie, wobei beide Folien
im Siegelbereich mindestens teilweise peelbar an die
Verpackungsmulde gesiegelt sind und beide Folien ei-
nen Überlappungsbereich aufweisen und im Überlap-
pungsbereich zumindest teilweise aneinander gesiegelt
sind, wobei die Siegelung abziehbar bzw. peelbar ist.
[0008] Die Peel-Off Zone (= Abziehzone) ist der Be-
reich der Kunststofffolienverpackung in dem beide oder
mehrere Folien lose übereinander liegen und zumindest
eine Folie durch Hintergreifen ergriffen werden kann, um
diese von der weiteren Folie durch Erfassen und nach
hinten Wegziehen abzuziehen. Die Peel-Off Zone ist im
Randbereich der Kunststofffolienverpackung außerhalb
der Siegelnaht angeordnet und vorzugsweise als Peel-
Off Ecke (= Abzieh-Ecke) ausgebildet.
[0009] Die Peel-Zone ist mit einem Etikett überklebt
oder das Etikett ist thermisch aufgeschweißt, wobei das
Etikett eine Klebe- bzw. Haftzone aufweist, nachfolgend
kurz Klebezone (inkludiert thermisches Aufschweissen)
genannt, und eine neutralisierte Zone, die nicht klebend
oder haftend ist.
[0010] Die Klebezone liegt auf der peelbaren Folie, die
in der Regel die Oberfolie darstellt, im Bereich der Peel-
zone auf: Die neutralisierte Zone steht in Form einer leicht
ergreifbaren Lasche über. Wird nun diese Lasche ergrif-
fen, kann die abziehbare Folie von der weiteren Folie,
die vorzugsweise in der Form einer Verpackungsmulde
ausgebildet ist, leicht erfasst und ganz oder teilweise ab-
gezogen werden.
[0011] Zum Aufschweißen der Etiketten können Vor-
richtungen verwandt werden wie Sie aus der EP 1310431
B1 bekannt sind.
[0012] Das Etikett ist vorzugsweise selbstklebend aus-
gestattet (Haftetikett) und kann aus Kunststoff oder Pa-
pier bestehen. Hinsichtlich der Form ist es weitegehend
frei gestaltbar. Wichtig ist nur, dass sich nach dem Auf-
kleben eine abstehende nicht klebende Lasche ergibt.
[0013] Die Peel-Off Zone kann vorauslaufend oder
nachlaufend in Bezug auf die Folienlaufrichtung ange-
ordnet sein. Die Position der Peel-Off Zone ist an der
Verpackung frei wählbar.
[0014] Die Erfindung ist weiter durch die Figuren er-
läutert, ohne auf diese beschränkt zu sein. Es zeigen:

Fig. 1 einen Ausschnitt aus einer Verpackungsma-
schine mit Etikettiermaschine und Längs- und Quer-
schneidern und
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Fig. 2 eine Kunststofffolienverpackung mit Etikett.

[0015] In Figur 1 ist ein Ausschnitt einer Verpackungs-
maschine (1) dargestellt. Zu erkennen sind die gemein-
sam als Unter- und Oberfolie dargestellte Folie (2) ge-
haltert in einer Folientransportkette (7). Als Längsrich-
tung ist die angedeutete Laufrichtung (14) angegeben.
Die Folie besteht jeweils in Querrichtung aus einem Ver-
bund von mehreren Einzelverpackungen, im vorliegen-
den Beispiel drei Einzelverpackungen, von Kunststofffo-
lienverpackungen (2). Mit Punkten sind die gedachten
Schneidelinien (5) der Einzelverpackungen angedeutet.
Ebenso gezeigt ist die außerhalb der Siegelnaht (13) an-
geordnete Peel-Off Ecke (8). Die Peel-Off Ecke ist vor-
auslaufend angeordnet.
[0016] Quer zur Laufrichtung (14) wird der Verpak-
kungsverbund durch eine Querschneidevorrichtung (3)
getrennt. Nach taktweiser Förderung gelangt, die durch
die Querschneidevorrichtung (3) eingebrachte Schnittli-
nie (6) zur Etikettiervorrichtung (12). Hier werden Etiket-
ten (9) so aufgeklebt, dass die Klebezone (10) auf der
Peel-Zone (8) aufliegt, während der neutralisierte, nicht
haftende oder klebende Bereich (11) der Etiketten (9)
überlappend in den Verpackungsverbund aus Einzelver-
packungen der vorausgehenden Kunststofffolienverpak-
kung (2) reicht und die Schnittlinie der Querschneidevor-
richtung überdeckt.
[0017] Sind die Etiketten (9) aufgeklebt, werden diese
taktweise in einen Bereich gefördert, in dem Längs-
schneidevorrichtungen (4) die drei Einzelverpackungen
vereinzeln, womit jede Einzelververpackung mit einem
Etikett (9) versehen ist und einen überstehenden neutra-
lisierten Bereich (11) als Lasche aufweist. Die Etiketten
(9) wurden zuvor außerhalb des Schneidebereichs der
Längsschneidevorrichtungen aufgebracht.
[0018] Eine solche vereinzelte Kunststoffverpackung
ist in Figur 2 dargestellt. Hier ist erkennbar, dass die Sie-
gelnaht (13) umlaufend eine innere das Verpackungsgut
einschließende Siegelzone bildend ausgebildet ist und
die Peel-Off Ecke ausnimmt und hierbei umläuft. Der
neutralisierte Bereich (11) ist grau hinterlegt, der Kle-
bereich (10) ist hell gehalten. Das Etikett ist so platziert,
dass der Klebebereich nicht über den Rand der Kunst-
stofffolienverpackung reicht.

Patentansprüche

1. Verpackungsmaschine zur Herstellung von Kunst-
stofffolienverpackungen aufweisend einen langge-
streckten Maschinenrahmen,

- mit in dem Maschinenrahmen der Verpak-
kungsmaschine geführten Folien,

wobei zumindest eine Folie beidseits am äußeren
Folienrand in jeweils einer Folientransportkette ge-
haltert und die Folientransportkette in dem Maschi-

nenrahmen geführt ist und über ein Antriebssystem
taktweise umlaufbar ist,

- der Maschinenrahmen zumindest eine Siegel-
station aufweist, der die Folien mit eingeschlos-
senem Verpackungsgut zugeführt werden, die
zumindest eine Siegelplatte und zumindest eine
Siegelbrille aufweist, um durch die Folien hin-
durch taktweise eine um das Verpakkungsgut
umlaufende geschlossene Siegelnaht einzu-
bringen und
- der Maschinenrahmen weiterhin eine Etiket-
tiervorrichtung zur Zufuhr von Etiketten auf-
weist,
- der Maschinenrahmen weiterhin Schneide-
und/oder Perforiervorrichtungen aufweist zum
Vereinzeln der gesiegelten Folienbahnen mit
eingeschlossenem Verpackungsgut zur Her-
stellung von Einzelverpackungen und
- die Einzelverpackungen außerhalb der Siegel-
naht zumindest eine Abziehzone aufweisen, die
zum Abziehen der oberen Folie vorgesehen ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- in Laufrichtung eine erste Schneide- und/oder
Perforiervorrichtung vorgesehen ist, zu einem
Trennen der Kunststofffolienverpackungen mit-
tels eines Querschnittes zu einem Verpak-
kungsverbund, insbesondere aus 2 bis 8 Einzel-
verpackungen, der an den Folienrändern der
Folienbahn jeweils in der Folientransportkette
gehaltert ist,
- nachfolgend der ersten Schneide- und/oder
Perforiervorrichtung in Laufrichtung zumindest
eine Etikettiervorrichtung vorgesehen ist, zum
Versehen der Kunststofffolienverpackungen
des Verpackungsverbunds im Bereich der Ab-
ziehzone mit einem Etikett, insbesondere einem
Etikett pro Kunststofffolienverpackung, teilwei-
se auch den Verpackungsverbund des nachfol-
genden oder vorangehenden Verbundes im Be-
reich des Querschnittes und/oder der Querper-
forierung überlappend,
- nachfolgend der Etikettiervorrichtung in Lauf-
richtung ein zweite Schneide- und/oder Perfo-
riervorrichtung vorgesehen ist, zum Vereinzeln
der Einzelverpackungen in Längsrichtung,
- wobei die Etikette mit der einen Einzelverpak-
kung klebend oder verschweißt andauernd ver-
bunden ist, während die Etikette auf der Einzel-
verpackung des benachbarten Verpackungs-
verbunds mit einer neutralisierten Zone zeitwei-
lig nur lose aufliegt.

2. Die Verpackungsmaschine nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, die Etikettiervorrichtung je-
weils 4 unmittelbar benachbarte Kunststofffolienver-
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packungen mit jeweils einer Etikette versieht, wobei
jeweils zwei Kunststofffolienverpackungen klebend
und zwei Einzelverpackungen lose aufliegend mit
dem Etikett überbrükkend versehen sind und die
zweite Schneide- und/oder Perforiervorrichtung in
Längsrichtung, die mit dem Etikett klebend über-
brückten Kunststofffolienverpackungen und das Eti-
kett vereinzelt.

3. Verpackungsmaschine nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Etikettiervorrich-
tung weiterhin einen Drucker zum individuellen Be-
drucken der Etiketten aufweist, z.B. mit einem Hin-
weis auf das Produktionsdatum, die Produktcharge
und/oder das Verfallsdatum, unmittelbar vor Aufbrin-
gung auf die Kunststofffolienverpackungen.

4. Verpackungsmaschine nach Anspruch 1, 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das Etikett auf die
Oberfolie (von oben), auf die Unterfolie (von unten)
oder von oben und von unten ausgebracht ist.

5. Kunststofffolienverpackung versehen mit einem
Verpackungsgut, eingeschlossen zwischen zumin-
dest zwei Folien, mittels einer umlaufenden Siegel-
naht, weiterhin versehen mit einer Etikette, aufwei-
send einen klebenden oder aufgeschweißten Be-
reich und einen neutralisierten bzw. nicht klebenden
Bereich,
wobei dieser Bereich im wesentlichen ausschließlich
außerhalb des Randes der Einzelverpackung in
Form einer Lasche überstehend angeordnet ist und
der klebende oder aufgeschweißte Bereich auf einer
der Folien der Kunststofffolienverpackung im Be-
reich einer Abziehzone (Peel-Off Zone) oder Abzieh-
Ecke Peel-Off-Ecke aufgebracht ist.

6. Kunststofffolienverpackung nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Etikett vor Auf-
bringung individuell bedruckt ist, insbesondere mit
einem Hinweis auf das Produktionsdatum, die Pro-
duktcharge und/oder das Verfallsdatum.

7. Kunststofffolienverpackung nach Anspruch 5 oder
6, dadurch gekennzeichnet, dass das Etikett auf
die Oberfolie (von oben), auf die Unterfolie (von un-
ten) oder von oben und von unten ausgebracht ist.

8. Verfahren zum Herstellen von Kunststofffolienver-
packungen mit aufgebrachten Etiketten mit einer
Verpackungsmaschine aufweisend einen langge-
streckten Maschinenrahmen,

- mit in dem Maschinenrahmen der Verpak-
kungsmaschine geführten Folien,

wobei zumindest eine Folie beidseits am äußeren
Folienrand in jeweils einer Folientransportkette ge-

haltert und die Folientransportkette in dem Maschi-
nenrahmen geführt ist und über ein Antriebssystem
taktweise umlaufbar ist,

- der Maschinenrahmen zumindest eine Siegel-
station aufweist, der die Folien mit eingeschlos-
senem Verpackungsgut zugeführt werden, die
zumindest eine Siegelplatte und zumindest eine
Siegelbrille aufweist, um durch die Folien hin-
durch taktweise eine um das Verpakkungsgut
umlaufende geschlossene Siegelnaht einzu-
bringen und
- der Maschinenrahmen weiterhin eine Etiket-
tiervorrichtung zur Zufuhr von Etiketten auf-
weist,
- der Maschinenrahmen weiterhin Schneide-
und/oder Perforiervorrichtungen zum Verein-
zeln der gesiegelten Folienbahnen mit einge-
schlossenem Verpackungsgut zur Herstellung
von Einzelverpackungen, aufweist und
- die Einzelverpackungen außerhalb der Siegel-
naht zumindest eine Abziehzone aufweisen, die
zum Abziehen der oberen Folie vorgesehen ist,

wobei

- mit in Laufrichtung ersten Schneide- und/oder
Perforiervorrichtung die Kunststofffolienverpak-
kungen mittels zumindest eines Querschnittes
zu einem Verpackungsverbund aus zumindest
zwei verbundenen Einzelverpackungen verein-
zelt werden, der an den Folienrändern der Foli-
enbahn jeweils in der Folientransportkette ge-
haltert ist,
- nachfolgend der ersten Schneide- und/oder
Perforiervorrichtung in Laufrichtung zumindest
eine Etikettiervorrichtung vorgesehen ist und die
Kunststofffolienverpackungen des Verpak-
kungsverbunds im Bereich der Abziehzone mit
zumindest einem Etikett versehen werden, teil-
weise den Querschnitte und/oder der Querper-
forierung überlappend, und
- nachfolgend der Etikettiervorrichtung in Lauf-
richtung mit einer zweiten Schneide- und/oder
Perforiervorrichtung der Verpackungsverbund
in Längsrichtung zu Einzelverpackungen ver-
einzelt wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, die Etikette mit einer Einzelverpackung
klebend oder verschweißt andauernd verbunden
wird, während die Etikette auf dem benachbarten,
insbesondere dem nachfolgenden oder vorange-
henden, Verpakkungsverbund mit seiner neutrali-
sierten Zone nur lose aufliegt.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, die Etikettiervorrichtung jeweils 4 un-
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mittelbar benachbarte Kunststofffolienverpackun-
gen mit jeweils einer Etikette versieht, wobei jeweils
zwei Kunststofffolienverpackungen klebend und
zwei Einzelverpakkungen lose aufliegend mit dem
Etikett überbrückend versehen sind und die zweite
Schneide- und/oder Perforiervorrichtung in Längs-
richtung, die mit dem Etikett klebend überbrückten
Kunststofffolienverpackungen und das Etikett ver-
einzelt.

11. Verfahren nach Anspruch 8, 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Etikettiervorrichtung wei-
terhin einen Drucker zum individuellen Bedrucken
der Etiketten aufweist, z.B. mit einem Hinweis auf
das Produktionsdatum, die Produktcharge und/oder
das Verfallsdatum, unmittelbar vor Aufbringung auf
die Kunststofffolienverpakkungen.

12. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 8
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass bei Aufbrin-
gen der Etikette Unterstützungsglieder, insbesonde-
re bewegliche, die Einzelverpackungen von der an-
deren Seite, insbesondere von unten, stützen, vor-
zugsweise im Klebebereich der Etikette und insbe-
sondere taktweise.

7 8 



EP 2 228 316 A1

6



EP 2 228 316 A1

7



EP 2 228 316 A1

8



EP 2 228 316 A1

9

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• EP 1310431 B1 [0011]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

